
Allgemeine Versicherungsbedingungen für Wohngebäude (VGB 2000) 
Stand 01.2008

I. Umfang des Versicherungsschutzes

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 

1. Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäu-
de.

2. Zubehör ist mitversichert, soweit es sich im Gebäude befindet oder 
außen am Gebäude angebracht ist und für die Instandhaltung eines 
versicherten Gebäudes oder zu Wohnzwecken genutzt wird.

3. Mitversichert sind auf dem im Versicherungsschein bezeichneten 
Grundstück Carports, bauliche Einfriedungen, Hof- und Gehwegbefes-
tigungen, Terrassen, Müllboxen sowie Klingel- und Briefkastenanla-
gen. Weiteres Gebäudezubehör sowie weitere Grundstücksbestandtei-
le sind nur aufgrund besonderer Vereinbarung versichert. 

4. Nicht versichert sind in das Gebäude eingefügte Sachen, die ein Mie-
ter auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und für die er 
nach dem Mietvertrag das Risiko trägt (Gefahrtragung). Die Versiche-
rung dieser Sachen kann vereinbart werden.

§ 2 Versicherte Kosten und nicht versicherte Aufwendungen

1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen 
Kosten (siehe § 4) 
a) für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen (siehe § 

1), für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten dieser Sa-
chen zum nächsten Ablagerungsplatz und für deren Ablagern oder 
Vernichten (Aufräumungs- und Abbruchkosten),

b) die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen (siehe § 1) andere 
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen (Bewe-
gungs- und Schutzkosten),

c) für - auch erfolglose - Maßnahmen, die der Versicherungsnehmer 
zur Abwendung eines unmittelbar drohenden versicherten Scha-
dens oder Minderung eines Schadens für sachgerecht halten durf-
te (Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten).

2. Entschädigung für versicherte Kosten gemäß Nr. 1 a) und b) ist je 
Versicherungsfall begrenzt
a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 100% der Basisversi-

cherungssumme (Versicherungssumme 1914) multipliziert mit 
dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag gelten-
den gleitenden Neuwertfaktor (siehe § 10 Nr.2a).

b) in den Fällen des § 11 auf 10% der Versicherungssumme.
3. Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr

oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleis-
tung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse 
erbracht werden.

§ 3 Versicherter Mietausfall

1. Der Versicherer ersetzt
a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, 

wenn Mieter von Wohnräumen infolge eines Versicherungsfalles 
berechtigt sind, die Zahlung der Miete ganz oder teilweise zu ver-
weigern;

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen, die der Versiche-
rungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines Versicherungs-
falles unbenutzbar geworden sind, falls dem Versicherungsnehmer 
die Beschränkung auf einen benutzbar gebliebenen Teil der Woh-
nung nicht zugemutet werden kann.

2. Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem 
die Wohnung wieder benutzbar ist, höchstens jedoch für 12 Monate 
seit dem Eintritt des Versicherungsfalles. Mietausfall oder Mietwert 
werden nur insoweit ersetzt, wie der Versicherungsnehmer die Wie-
derbenutzung nicht schuldhaft verzögert.

3. Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des Mietaus-
falles oder des ortsüblichen Mietwertes vereinbart werden, in diesem 
Fall gilt Nr. 2 entsprechend.

§ 4 Versicherungsfall; versicherte und nicht versicherte 
Gefahren und Schäden

1. Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe §1), die durch
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Luftfahr-

zeuges, seiner Teile oder seiner Ladung (siehe § 5)
b) Leitungswasser (siehe § 6)
c) Sturm, Hagel (siehe §8)
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kom-
men (Versicherungsfall).

2. Entschädigt werden auch Bruchschäden an Rohren der Wasserver-
sorgung und Frostschäden an sonstigen Leitungswasser führenden 
Einrichtungen (siehe § 7)

3. Jede der Gefahrengruppen nach Nr. 1a), 1b) oder 1c) einschließlich 
Nr. 2 kann auch einzeln versichert werden.

4. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schä-
den, die durch Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erdbeben 
oder Kernenergie *) entstehen.

§ 5 Brand; Blitzschlag; Explosion; Implosion

1. Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd ent-
standen ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft aus-
zubreiten vermag.

2 Blitzschlag ist das unmittelbare Auftreffen eines Blitzes auf Sachen. 
Kurzschluss- und Überspannungsschäden an elektrischen Einrichtun-
gen durch Blitz sind auch dann versichert, wenn der Blitz nicht unmit-
telbar auf versicherte Sachen (siehe § 1) aufgetroffen ist.

3. Explosion ist eine plötzliche Kraftäußerung durch Ausdehnung von 
Gasen oder Dämpfen.

4. Implosion ist eine plötzliche Zerstörung eines Hohlkörpers durch äuße-
ren Überdruck infolge eines inneren Unterdruckes.

5. Der Versicherungsschutz gegen Brand erstreckt sich auf Schäden, die 
an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer 
oder Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt 
werden; dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer 
oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird.

6. Der Versicherungsschutz gegen Brand. Blitzschlag, Explosion und 
Implosion erstreckt sich auch auf Sengschäden.

§ 6 Leitungswasser

1. Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist 
aus
a) Zu- oder Abwasserrohren der Wasserversorgung
b) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen sonsti-

gen Einrichtungen,
c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung
d) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen,
e) Aquarien oder Wasserbetten.

2. Für Wasserdampf und wärmetragende Flüssigkeiten (z.B. Sole, Öle, 
Kühlmittel, Kältemittel) gilt Nr. 1 entsprechend

3. Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser erstreckt sich ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
a) Plansch- und Reinigungswasser,
b) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Hochwasser 

oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen 
hervorgerufenen Rückstau.

c) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen 
eines Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder 
Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude oder an der 
Sprinkler- oder Berieselungsanlage,

d) Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser (siehe 
Nr. 1) den Erdfall oder Erdrutsch verursacht hat,

e) Schwamm,
f) Leitungswasser an versicherten Sachen (siehe § 1), soweit die 

Gebäude nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren 
Zweck nicht benutzbar sind,

g) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Luftfahr-
zeuges, seiner Teile oder seiner Ladung.

4. Der Ausschluss gemäß Nr. 3b) gilt nicht für Leitungswasserschäden 
infolge eines Rohrbruchs (siehe § 7).

§ 7 Rohrbruch, Frost

1. Innerhalb versicherter Gebäude sowie im Bereich zwischen den Fun-
damenten unterhalb der Gebäude und im Umkreis von einem Meter 
um die Außenmauern der Gebäude herum sind versichert frostbeding-



te und sonstige Bruchschäden an Rohren
a) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen),
b) der Warmwasser- oder Dampfheizung,
c) von Sprinkler- und Berieselungsanlagen.

2. Darüber hinaus sind innerhalb versicherter Gebäude auch versichert 
Frostschäden an
a) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen, Ge-

ruchsverschlüssen, Wassermessern oder ähnlichen Installationen,
b) Heizkörpern, Heizkesseln, Boilern oder an vergleichbaren Teilen 

von Warmwasser- oder Dampfheizungsanlagen.
3. Außerhalb versicherter Gebäude sind versichert frostbedingte und 

sonstige Bruchschäden an Zuleitungsrohren der Wasserversorgung 
und an den Rohren der Warmwasser- oder Dampfheizung, soweit die-
se Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen 
und sich auf dem im Versicherungsschein bezeichnetem Grundstück 
befinden.

4. Der Versicherungsschutz gegen Rohrbruch erstreckt sich nicht auf 
Schäden
a) durch Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser 

(siehe § 6 Nr. 1) den Erdfall oder Erdrutsch verursacht hat,
b) an versicherten Sachen (siehe § 1), soweit die Gebäude noch 

nicht bezugsfertig sind oder wegen Umbauarbeiten für ihren 
Zweck nicht benutzbar sind.

c) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Luft-
fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung.

§ 8 Sturm; Hagel

1. Sturm ist eine Wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Wind-
stärke 8 (Windgeschwindigkeit mind. 62 km/Stunde). 
Ist diese Windstärke für das im Versicherungsschein bezeichnete 
Grundstück nicht feststellbar, so wird ein versichertes Sturmereignis 
unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
a) die Luftbewegung in der Umgebung Schäden an anderen Gebäu-

den in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen 
Sachen angerichtet hat oder

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicher-
ten Gebäudes nur durch Sturm entstanden sein kann.

2. Versichert sind nur Schäden, die entstehen
a) durch unmittelbare Einwirkung eines Sturmes auf versicherte Sa-

chen (siehe § 1),
b) dadurch, dass der Sturm Gebäudeteile, Bäume oder andere Ge-

genstände auf versicherte Sachen (siehe § 1) wirft,
c) als Folge eines Sturmschadens gemäß a) oder b) an versicherten 

Sachen oder an baulich verbundenen Gebäuden.
3. Für Schäden durch Hagel gilt Nr. 2 entsprechend.
4. Der Versicherungsschutz gegen Sturm und Hagel erstreckt sich ohne 

Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden
a) durch Sturmflut,
b) durch Lawinen
c) durch Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch 

nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder 
andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch 
Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden 
darstellen,

d) durch Leitungswasser (siehe § 6) oder Rohrbruch (siehe § 7),
e) an versicherten Sachen (siehe § 1), soweit die Gebäude nicht be-

zugsfertig sind oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht 
benutzbar sind,

f) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung.

§ 9 Umfang und Anpassung des Versicherungsschutzes

1. Versichert ist der ortsübliche Neubauwert des im Versicherungsschein 
bezeichneten Gebäudes entsprechend seiner Größe und Ausstattung 
sowie seines Ausbaues ausgedrückt in den Preisen des Jahres 1914 
(Basis-Versicherungswert). Hierzu gehören auch Architektengebühren 
sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten.

2. Wenn sich durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen innerhalb der 
Versicherungsperiode der Wert des Gebäudes erhöht, besteht bis zum 
Schluss der laufenden Versicherungsperiode auch insoweit Versiche-
rungsschutz.
Versicherungsschutz besteht für wertsteigernde bauliche Maßnahmen 
über die laufende Versicherungsperiode hinaus, wenn diese 3% der 
bisherigen Versicherungssumme des vom Schaden betroffenen Ob-
jektes nicht übersteigen.

3. Der Versicherer passt den Versicherungsschutz gemäß Nr. 1 an die 
Baukostenentwicklung an (siehe § 10 Nr. 2)

4. Bei Gebäuden, die zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwer-
tet sind, ist nur noch der erzielbare Verkaufspreis ohne Grundstücks-
anteile versichert (gemeiner Wert). Eine dauernde Entwertung liegt 
insbesondere vor, wenn die Gebäude für ihren Zweck nicht mehr zu 

verwenden sind.

§ 10 Gleitende Neuwert-Versicherung sowie Anpassung des 
Beitrages

1. Grundlagen der Gleitenden Neuwert-Versicherung sind der Basis-
Versicherungswert (siehe § 9 Nr. 1) sowie der gleitende Neuwertfaktor 
(siehe Nr. 2a)

2. Der Beitrag verändert sich entsprechend der Anpassung des Versiche-
rungsschutzes (siehe § 9 Nr. 3) gemäß der Erhöhung oder Verminde-
rung des gleitenden Neuwertfaktors. Der jeweils zu zahlende Jahres-
beitrag wird berechnet durch Multiplikation des bei Vertragsabschluss 
vereinbarten Jahres-Basisbeitrages mit dem veränderten gleitenden 
Neuwertfaktor.
a) Der gleitende Neuwertfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils 

zum 01. Januar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr begin-
nende Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um 
den sich der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres vom Statisti-
schen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude 
und der für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohn-
index für das Baugewerbe geändert haben. Bei der Anpassung 
wird die Änderung des Baupreisindexes für Wohngebäude zu 80% 
und die des Tariflohnindexes für das Baugewerbe zu 20% berück-
sichtigt; bei dieser Berechnung wird jeweils zwei Stellen nach dem 
Komma gerundet.
Der gleitende Neuwertfaktor wird auf zwei Stellen nach dem 
Komma errechnet und gerundet.
Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine Fünf 
oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abgerundet.

b) Der Versicherungsnehmer kann der Erhöhung innerhalb eines 
Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die Erhöhung des Glei-
tenden Neuwertfaktors zugegangen ist, durch schriftliche Erklä-
rung widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung. Damit wird die Erhöhung nicht wirksam. Die Versiche-
rung bleibt dann als Neuwert-Versicherung (siehe § 11) in Kraft, 
und zwar zum bisherigen Beitrag und mit einer Versicherungs-
summe, die sich aus der Basisversicherungssumme multipliziert 
mit 1/100 des Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, der im 
Mai des Vorjahres galt. In diesem Fall gilt der Unterversicherungs-
verzicht (siehe § 12 Nr. 3) nicht mehr.

3. Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der Versi-
cherungssumme wegen erheblicher Überversicherung bleibt unbe-
rührt.

4. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die 
der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe 
zu entrichten hat.

§ 11 Versicherung zum Neuwert oder Zeitwert

Abweichend von § 10 (Gleitende Neuwert-Versicherung) können auch der 
Neuwert oder der Zeitwert als Versicherungswert vereinbart werden.
Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes. Hierzu gehö-
ren auch Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Pla-
nungskosten.
Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich der Wertminde-
rung durch Alter und Abnutzung.

§ 12 Versicherungssumme, Unterversicherungsverzicht in der Glei-
tenden Neuwert-Versicherung

1. Die vereinbarte Basis-Versicherungssumme soll dem Basis-
Versicherungswert entsprechen.

2. In der Gleitenden Neuwert-Versicherung (siehe § 10) gilt die Basisver-
sicherungssumme als richtig ermittelt, wenn
a) sie aufgrund einer von dem Versicherer vorgenommenen oder an-

erkannten Schätzung eines Bausachverständigen festgesetzt wird.
b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in Preisen 

eines anderen Jahres zutreffend angibt und der Versicherer die-
sen Betrag umrechnet;

c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Ausbau und 
Ausstattung des Gebäudes zutreffend beantwortet und der Versi-
cherer hiernach die Basis-Versicherungssumme berechnet.

3. Wird die nach Nr. 2 ermittelte Basis-Versicherungssumme vereinbart, 
nimmt der Versicherer keinen Abzug wegen Unterversicherung vor 
(Unterversicherungsverzicht).

4. Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des Gebäu-
des und seiner Ausstattung gemäß Nr. 2 von den tatsächlichen Ver-
hältnissen bei Vertragsabschluß abweicht und ist dadurch die Basis-
Versicherungssumme zu niedrig bemessen, so gilt der Unterversiche-
rungsverzicht gemäß Nr. 3 nicht, wenn die abweichenden Angaben 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers be-
ruhen.

5. Der Unterversicherungsverzicht gemäß Nr. 3 gilt ferner nicht, wenn der 



Versicherungssummenermittlung zugrunde liegende Bauzustand nach 
Vertragsabschluss durch Wertsteigernde bauliche Maßnahmen verän-
dert wurde und die Veränderung dem Versicherer nicht unverzüglich 
angezeigt wurde. Unberührt bleibt die Vorschrift über Umfang und An-
passung des Versicherungsschutzes gemäß § 9 Nr. 2.

II. Beitrag, Versicherungsbeginn und Laufzeit des 
Vertrages

§ 13 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit und Folgen ver-
späteter Zahlung des Erst- oder Einmalbetrages

1. Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 
3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen 
eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des verein-
barten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginns zu zahlen. Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbe-
ginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unver-
züglich nach Vertragsschluss zu zahlen. Zahlt der Versicherungsneh-
mer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung 
bewirkt ist. Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder 
einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versiche-
rungsscheins zu zahlen. Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Ra-
ten gilt die erste Rate als erste Prämie. 

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßge-
benden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. Der Rücktritt 
ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. 

4. Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht 
zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der 
Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versiche-
rungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auf-
fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.  Die Leistungsfrei-
heit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten hat.

§ 14 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung des Folgebeitrages

1. Fälligkeit 
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweili-

gen Versicherungsperiode fällig. 
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versi-

cherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeit-
raums bewirkt ist. 

2. Schadenersatz bei Verzug 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in 
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Ver-
zug entstandenen Schadens zu verlangen. 

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzei-

tiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform 
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens 
zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
(Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten 
im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leis-
tungsfreiheit und Kündigungsrecht - aufgrund der nicht fristgerech-
ten Zahlung hinweist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Ver-
sicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 
Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder 
Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofor-
tiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zah-
lung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbun-
den werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versiche-
rungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hier-
auf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hin-
zuweisen. 

4. Zahlung der Prämie nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer in-
nerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit 
des Versicherers (Nr. 3b) bleibt unberührt.

§ 15 Lastschriftverfahren

Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versiche-
rungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer schriftlichen Zahlungs-
aufforderung des Versicherers erfolgt.
Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt 
nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zah-
lung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

§ 16 Ratenzahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch 
ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung einer Rate im Verzug ist. Ferner kann der Versicherer für die Zu-
kunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

§ 17 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf 

der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versiche-
rungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspru-
chen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt be-
antragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Inte-
resses Kenntnis erlangt hat.

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und 
fehlendem versicherten Interesse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklä-

rung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer 
nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
der Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in 
der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des 
Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versi-
cherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. Ist die Belehrung nach Satz 2 un-
terblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste Versiche-
rungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
Anspruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach de-
nen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, 
nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. Wird das Versiche-
rungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil die 
einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, 
so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versiche-
rers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versiche-
rer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 
zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflich-
tet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung 
nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die 
für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Inte-
resse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch ei-
ne angemessene Geschäftsgebühr verlangen. Hat der Versiche-
rungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versi-
chert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem 
Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 18 Dauer und Ende des Vertrages

1. Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum 
abgeschlossen.

2. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 



der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spä-
testens einen Monat vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres ei-
ne Kündigung zugegangen ist.

3. Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

4. Hat ein Realrechtsgläubiger sein Grundpfandrecht dem Versicherer 
angemeldet, so ist die Kündigung durch den Versicherungsnehmer nur 
wirksam, wenn dieser mindestens einen Monat vor Ablauf des Versi-
cherungsvertrages nachgewiesen hat, dass in dem Zeitpunkt, in dem 
die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit ei-
nem Grundpfandrecht belastet war oder der Realrechtsgläubiger die-
ser Kündigung zugestimmt hat; diese Zustimmung darf nicht ohne aus-
reichenden Grund verweigert werden.
Dies gilt nicht in Fällen der §§ 19 und 20.

§ 19 Veräußerung der versicherten Sachen, Rechte und Pflichten 
einschließlich Kündigung

1. Nach einer Veräußerung tritt der Erwerber mit Eintragung in das 
Grundbuch an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der 
Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich erge-
benden Rechte und Pflichten ein. Das Versicherungsverhältnis kann 
durch
a) den Erwerber dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung 

oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode,
b) den Versicherer dem Erwerber gegenüber mit einer Frist von ei-

nem Monat gekündigt werden.
2. Das Kündigungsrecht erlischt,

a) wenn der Versicherer nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-
punkt an ausübt, in welchem sie von der Veräußerung Kenntnis 
erlangt.

b) wenn der Erwerber es nicht innerhalb eines Monats nach dem Er-
werb ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines 
Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Erwer-
ber von der Versicherung Kenntnis erlangt.

3. Für den Beitrag, welcher auf die zur Zeit des Erwerbs laufende Versi-
cherungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber als 
Gesamtschuldner. Eine Haftung des Erwerbers für den Beitrag entfällt, 
wenn das Versicherungsverhältnis nach § 1 gekündigt wird. Im Übri-
gen gilt § 17.

4. Die Veräußerung der versicherten Sachen ist mit Eintragung in das 
Grundbuch vollzogen und dem Versicherer durch den Veräußerer oder 
den Erwerber unverzüglich anzuzeigen.
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Ver-
sicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte 
zugehen müssen, es sei denn, diese Rechtsfolge steht außer Verhält-
nis zur Schwere des Verstoßes.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht 
weg wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt 
war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.
Wenn die Anzeige nicht unverzüglich gemacht wird und der Versiche-
rer vorher keine Kenntnis von der Veräußerung hatte, hat der Versi-
cherungsnehmer nach Ablauf eines Monats seit dem Zugang der ver-
späteten Anzeige oder anderweitiger Kenntniserlangung durch den 
Versicherer wieder Versicherungsschutz, wenn der Versicherer nicht 
vorher gekündigt hat.

5. Bei einer Zwangsversteigerung der versicherten Sachen finden die Nr. 
1 bis 4 entsprechende Anwendung.

§ 20 Kündigungsrecht nach dem Versicherungsfall

1. Nach Eintritt eines Versicherungsfalles kann der Versicherer oder der 
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen, es sei 
denn, die Höhe des Schadens liegt unterhalb des vereinbarten Selbst-
behaltes. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss dem Ver-
tragspartner spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ableh-
nung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang bei dem Versicherer wirksam. Der Versicherungsneh-
mer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungs-
jahres wirksam wird.

3. Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang beim Versicherungsnehmer wirksam.

III. Besondere Anzeigepflichten und Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers

§ 21 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines 
  Vertreters 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumstän-
den. 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzei-
gen, nach  denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Sat-
zes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen 
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen 
des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom 
Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die 
Prämie um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Ge-
fahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung ei-
ner Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr.1, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt. Bei grober Fahrlässigkeit des Versi-
cherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen 
hätte. Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der
Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet.

c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr.1 
leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei
denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rück-
tritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn 
der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die 
unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) oder zur 
Kündigung (2c) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schrift-
lich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er sei-
ne Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Um-
stände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung ange-
ben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versiche-
rer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis 
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur 
Kündigung (2c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen 
der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, so sind bei der Anwendung von Nr.1 und 2 sowohl die 
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 
dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.



6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt 
(2b) und zur Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren 
nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ab-
lauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht 
vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 22 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers nach Vertrags-
  abschluss

Wenn ein der Beitragsberechnung zugrundeliegender Umstand (Wohn-
und Nutzfläche, Gebäudetyp, Bauausführung und -ausstattung, Nutzung 
oder sonstiger vereinbarter Merkmale, die für die Beitragsberechnung er-
heblich sind) nach Vertragsabschluss verändert wird, hat der Versiche-
rungsnehmer dies dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

Nicht angezeigte Veränderungen werden bei der Entschädigungsberech-
nung gemäß § 26 nicht berücksichtigt.

§ 23 Gefahrerhöhung nach Antragstellung

1. Begriff der Gefahrerhöhung 

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertrags-
erklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen 
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die un-
gerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinli-
cher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorlie-
gen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem 
der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr 
nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversi-
chert gelten soll. 

2. Pflichten des Versicherungsnehmers 
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-

nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Ge-
fahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Drit-
ten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorge-
nommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer un-
verzüglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung 
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von 
ihr Kenntnis erlangt hat. 

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer 

a) Kündigungsrecht 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 
a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Ver-
sicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 
2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. 

b) Vertragsänderung 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechen-
de erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten 
Gefahr ausschließen. 
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der er-
höhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. 

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung 
nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhö-
hung bestanden hat. 

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2a) vorsätzlich verletzt hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahr-lässig, 
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versiche-
rer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte 
zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Ver-
sicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) 
Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers 
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, 
zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt 
war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahr-

erhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungs-
falles oder den Umfang der Leistungspflicht war 
oder 

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kün-
digung nicht erfolgt war oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechende erhöhte Prämie verlangt.

§ 24 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor dem Versiche-
rungsfall (Sicherheitsvorschriften) 

1. Der Versicherungsnehmer hat
a) alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten Sicherheitsvor-

schriften zu beachten,
b) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen 

und Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte Sachen stets 
in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und Mängel oder 
Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen, 

c) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend häufig zu 
kontrollieren und dort alle wasserführenden Anlagen und Einrich-
tungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten,

d) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu behei-
zen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle was-
serführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entlee-
ren und entleert zu halten.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig ei-
ne Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber 
dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb ei-
nes Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den 
Vertrag fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht des Versicherers ist 
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die 
Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat. 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 
vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kür-
zen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfal-
les noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist.

3. Ist mit der Verletzung einer der Verpflichtungen eine Gefahrerhöhung 
verbunden, so findet auch § 23 Anwendung.

§ 25 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall

1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versicherungsfalles 
(siehe § 4)
a) den Versicherer unverzüglich zu informieren und - soweit möglich -

dessen Weisungen zur Schadenminderung/-abwendung einzuho-
len und zu beachten,



b) dem Versicherer und der zuständigen Polizeidienststelle unver-
züglich ein Verzeichnis abhandengekommener Sachen einzurei-
chen,

c) die Schadenstelle möglichst so lange unverändert zu lassen, bis 
sie durch den Versicherer freigegeben worden ist. Sind Verände-
rungen unumgänglich, sind zumindest die beschädigten Teile bis 
zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren,

d) dem Versicherer - soweit möglich - jede Untersuchung über Ursa-
che und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschä-
digungspflicht zu gestatten sowie jede Auskunft dazu auf Verlan-
gen schriftlich - zu erteilen und die angeforderten Belege beizu-
bringen.

2. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 

vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kür-
zen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfal-
les noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, 
ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungs-
frei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

3. Ferner ist der Versicherungsnehmer – soweit zumutbar – verpflichtet, 
dem Versicherer Auskünfte zu möglichen Ansprüchen gegenüber 
schadenverursachenden Dritten zu erteilen.

IV. Entschädigung

§ 26 Entschädigungsberechnung, Selbstbehalt, 
Unterversicherung

1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei
a) zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten 

des Gebäudes (einschließlich der Architektengebühren sowie 
sonstiger Konstruktions- und Planungskosten) bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles, in der Zeitwertversicherung der Neuwert abzüg-
lich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung,

b) zum Abbruch bestimmten oder sonst dauernd entwerteten Gebäu-
den ist nur der noch erzielbare Verkaufspreis ohne Grundstücks-
anteile (gemeiner Wert) zu ersetzen,

c) zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen der 
Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im 
neuwertigen Zustand bei Eintritt des Versicherungsfalles, in der 
Zeitwertversicherung der Neuwert abzüglich der Wertminderung 
durch Alter und Abnutzung,

d) beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die 
notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles 
zuzüglich einer durch die Reparatur nicht auszugleichenden 
Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungswert bei Ein-
tritt des Versicherungsfalles.

2. Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet.
3. Ersetzt werden auch die notwendigen Mehrkosten infolge Preissteige-

rungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wie-
derherstellung. Veranlasst der Versicherungsnehmer nicht unverzüg-
lich die Wiederherstellung, sind die Mehrkosten nur in dem Umfang zu 
ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung ent-
standen wären. Mehrkosten infolge von Betriebsbeschränkungen oder 
Kapitalmangel sind nicht versichert.

4. Ersetzt werden auch die notwendigen Mehrkosten infolge behördlicher 
Auflagen auf der Grundlage bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles 
erlassener Gesetze und Verordnungen.
Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden betroffenen 
Sache aufgrund behördlicher Wiederaufbaubeschränkungen nur an 
anderer Stelle erfolgen, so sind dadurch entstehende Mehrkosten nur 
in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei Wiederherstellung an 
bisheriger Stelle entstanden wären.
Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten 
nicht versichert.
Dürfen wieder verwertbare Reste der versicherten, vom Schaden be-
troffenen Sachen infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschrän-

kungen nicht mehr verwertet werden, so sind dadurch entstehende 
Mehrkosten nicht versichert.
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt
a) in der Gleitenden Neuwert-Versicherung auf 7,5 % der Basis-

Versicherungssumme, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalles für den Vertrag geltenden gleitenden Neuwertfak-
tor (siehe § 10 Nr. 2 a).

b) in den Fällen des § 11 auf 7,5 % der Versicherungssumme.
5. Gestrichen.
6. Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer 

vorsteuerabzugsberechtigt ist; das gleiche gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

7. Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten (siehe § 2) 
und versicherten Mietausfalls (siehe § 3) gilt Nr. 6 entsprechend.

8. In der Gleitenden Neuwert-Versicherung und der Neuwertversicherung 
erwirbt der Versicherungsnehmer den Anspruch auf Zahlung des Teils 
der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertan-
teil) nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt 
des Versicherungsfalles sicherstellt, dass er die Entschädigung ver-
wenden wird, um versicherte Sachen in gleicher oder veränderter Art 
und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen 
oder wiederzubeschaffen. Ist dies an der bisherigen Stelle rechtlich 
nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn 
das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland wiederhergestellt wird.
Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Nr. 1 
a), c) und d) abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung.

9. In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädigung für 
versicherte Sachen (siehe § 1), versicherte Kosten (siehe § 2) und 
versicherten Mietausfall (siehe § 3) je Versicherungsfall auf die Versi-
cherungssumme begrenzt. Schadenabwendungs- und Schadenminde-
rungskosten, die auf Weisung des Versicherers entstanden sind, wer-
den unbegrenzt ersetzt.

10. Ist die Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles in 
der Gleitenden Neuwert-Versicherung (siehe § 10), in der Neu- und 
Zeitwertversicherung sowie Versicherung zum gemeinen Wert (siehe § 
9 Nr. 4) niedriger als der Versicherungswert der versicherten Sachen 
(Unterversicherung), wird die Entschädigung (siehe Nr. 1) im Verhält-
nis von Versicherungssumme zum Versicherungswert in der Weise 
gekürzt, dass der Schaden mit der Versicherungssumme multipliziert 
und durch den Versicherungswert geteilt wird. 
Entsprechendes gilt für die Berechnung versicherter Kosten (siehe § 
2) und versicherten Mietausfalles (siehe § 3).
Bei der Ermittlung von Versicherungssumme und Versicherungswert 
sind wertsteigernde bauliche Maßnahmen gemäß § 9 Nr. 2 zu berück-
sichtigen.

§ 27 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Steht der Anspruch des Versicherungsnehmers dem Grunde und der 
Höhe nach fest, so ist die Entschädigung innerhalb von 2 Wochen zu 
zahlen. Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung 
des Schadens den Betrag als Abschlagzahlung beanspruchen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

2. Für die Verzinsung gilt:
a) Die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Monats 

nach Meldung des Schadens geleistet wird - seit Anzeige des 
Schadens zu verzinsen.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädi-
gung (siehe § 26 Nr. 8) ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in wel-
chem der Versicherungsnehmer die Voraussetzungen nach § 26 
Nr. 8 nachgewiesen hat.

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.
d) Der Zinssatz liegt 1 Prozent unter dem Basiszinssatz der Europäi-

schen Zentralbank (siehe § 1 Diskontsatzüberleitungsgesetz) und 
beträgt mindestens 4 Prozent und höchstens 6 Prozent pro Jahr, 
soweit nicht aus rechtlichen Gründen ein höherer Zins zu zahlen 
ist.

3. Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) ist gehemmt, solange in 
Folge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung 
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

4. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers 

bestehen,
b) gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Repräsentan-

ten aus Anlass des Versicherungsfalles ein behördliches oder 
strafgerichtliches Verfahren läuft.

5. Im übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften über die Sicherung des 
Realkredits.

§ 28 Wegfall der Entschädigungspflicht aus besonderen 
Gründen



1. Versucht der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen zu täuschen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädi-
gung von Bedeutung sind, so ist der Versicherer von der Entschädi-
gungspflicht frei. Ist die Täuschung durch rechtskräftiges Strafurteil 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die 
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

2. Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Versicherungsnehmer 
den Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat. Die vorsätzliche Herbeifüh-
rung eines Brandschadens gilt als bewiesen, wenn sie durch rechts-
kräftiges Strafurteil wegen vorsätzlicher Brandstiftung festgestellt ist.

3. Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, 
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des  Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen.

V. Sonstige Vertragsbestimmungen

§ 29 Doppelversicherung, Mehrfachversicherung

1. Doppelversicherung liegt vor, wenn eine versicherte Sache gegen die-
selbe Gefahr in mehreren Verträgen versichert ist und entweder die 
Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert überstei-
gen oder aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die 
aufgrund jedes einzelnen Vertrages ohne Bestehen der anderen Ver-
sicherungen zu zahlen wäre, den Gesamtschaden übersteigt. Soweit 
Doppelversicherung besteht, sind die Versicherer in der Weise als Ge-
samtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen 
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versiche-
rungsnehmer oder der Versicherte kann aber im ganzen nicht mehr als 
den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Dies gilt auch, 
wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.

2. Wenn die Doppelversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der 
Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Herabsetzung der Ver-
sicherungssumme des später geschlossenen Vertrages bzw. dessen 
Aufhebung verlangen. Bei einer Herabsetzung der Versicherungs-
summe ist der Beitrag entsprechend zu mindern. Die Herabsetzung 
oder Aufhebung wird mit dem Ablauf der Versicherungsperiode wirk-
sam, in der sie verlangt wird. Das Recht auf Herabsetzung oder Auf-
hebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich 
geltend macht, nachdem er von der Doppelversicherung Kenntnis er-
langt hat.

3. Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 
Der Versicherer hat, sofern er nicht bei der Vertragsschließung die 
Nichtigkeit kannte, Anspruch auf den Beitrag bis zum Schluss der Ver-
sicherungsperiode, in der er diese Kenntnis erlangt.

4. Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen 
Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so 
ermäßigt sich der Anspruch aus vorliegendem Vertrag in der Weise, 
dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, 
als wenn der Gesamtbetrag nur in dem vorliegenden Vertrag in De-
ckung gegeben worden wäre.

§ 30 Sachverständigenverfahren

1. Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles 
durch einseitige Erklärung gegenüber dem Versicherer verlangen,
dass die Höhe des Schadens durch Sachverständige festgestellt wird. 
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Ver-
sicherungsnehmer auch vereinbaren. Das Sachverständigenverfahren 
kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versiche-
rungsfall ausgedehnt werden.

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen und kann 

dann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachver-
ständigen schriftlich auffordern, den zweiten Sachverständigen zu 
benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb zwei 
Wochen nach Empfang der Aufforderung benannt, so kann ihn die 
auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese 
Folge hinzuweisen.

b) Beide Sachverständige benennen schriftlich vor Aufnahme ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Eini-
gen sie sich nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

c) Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen benen-
nen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind oder mit 
ihm in dauernder Geschäftsverbindung stehen; ferner keine Per-
sonen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt 
sind oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen.

Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch 
die Sachverständigen.

3. Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten und abhanden ge-

kommenen Gegenstände sowie deren Wiederbeschaffungspreise 
gemäß § 26 Nr. 1 a), c) und d) und den Zeitwert zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles,

b) bei beschädigten Gegenständen die Beträge gem. § 26 Nr.1d),
c) alle sonstigen gemäß § 26 Nr. 1 und Nr. 2 maßgebenden Tatsa-

chen, insbesondere die Restwerte der von dem Schaden betroffe-
nen Gegenstände,

d) die nach § 2 versicherten Kosten sowie der nach § 3 versicherte 
Mietausfall.

4. Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig ihre 
Feststellungen. Weichen die Feststellungen voneinander ab, so über-
gibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte.

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des 
Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für 
den Versicherer und den Versicherungsnehmer verbindlich. Aufgrund 
dieser Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen 
Sachlage erheblich abweicht.

§ 31 Mehrere Versicherungsnehmer

Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, so muss sich 
jeder Versicherungsnehmer Kenntnis und Verhalten der übrigen Versiche-
rungsnehmer zurechnen lassen.

§ 32 Wohnungseigentum

1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern 
der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentü-
mer leistungsfrei (siehe §§ 21, 22, 23, 24, 25, 28 und 33), so kann er 
sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern nicht beru-
fen. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der 
Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber einzelnen 
Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche Entschädi-
gung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums ver-
wendet wird. Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwir-
kungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehrauf-
wendungen zu erstatten.

2. Haftet der Versicherer nach den gesetzlichen Bestimmungen im Rah-
men der Feuerversicherung dem Realgläubiger trotz Leistungsfreiheit 
wegen des Verhaltens des Versicherungsnehmers, so ist der Versi-
cherer zur Zahlung einer zusätzlichen Entschädigung (siehe Nr. 1 Satz 
2) nicht verpflichtet. Der Versicherer ist verpflichtet, auf eine kraft Ge-
setzes auf ihn übergegangene Gesamthypothek oder Gesamtgrund-
schuld zu verzichten und dabei mitzuwirken, dass der Verzicht auf Ko-
sten der Wohnungseigentümerin das Grundbuch eingetragen wird. In 
diesem Fall ist der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Ver-
wirkungsgrund vorliegt, verpflichtet, dem Versicherer die für seinen Ei-
gentumsanteil und sein Sondereigentum an den Realgläubiger er-
brachten Leistungen zu erstatten.

3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2 
entsprechend.

§ 33 Versicherung für fremde Rechnung

1. Schließt der Versicherungsnehmer die Versicherung im eigenen Na-
men für einen anderen (Versicherter) ab, so kann nur der Versiche-
rungsnehmer und nicht der Versicherte die Rechte aus diesem Vertrag 
ausüben. Das gilt auch dann, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt.

2. Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-
cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine 
Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der 
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers ver-
langen.

3. Das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten werden dem Verhal-
ten und der Kenntnis des Versicherungsnehmers gleichgestellt.

4. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Ver-
trag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder eine rechtzeiti-
ge Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht angebracht 
war.

5. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der 
Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten ge-
schlossen und Den Versicherer nicht darüber informiert hat.



§ 34 Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des 
Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten sei-
ner Repräsentanten im Rahmen von §§ 21, 22, 23, 24, 25, 28, 32 und 33 
zurechnen lassen.

§ 35 Bedingungsanpassungsklausel

1. Der Versicherer ist berechtigt, die jeweils betroffenen Bedingungen 
des Versicherungsvertrages zu ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen 
(Anpassung), wenn
a) sich Änderungen bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsvor-

schriften unmittelbar auf sie auswirken,
b) sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu ihnen ändert,
c) ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig feststellt oder
d) sie durch das Versicherungsaufsichts- oder Kartellamt durch be-

standskräftigen Verwaltungsakt für mit geltendem Recht nicht ver-
einbar erklärt werden oder gegen Leitlinien oder Rundschreiben 
dieser Behörden verstoßen.

2. Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingungen über Gegens-
tand und Umfang der Versicherung, Ausschlüsse, Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers nach Vertragsschluss, Beitragsanpassung, 
Vertragsdauer und Kündigung.

3. Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten Ände-
rungsanlässe das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis 
zwischen Leistung und Gegenleistung in nicht unbedeutendem Maße 
gestört ist. In den Fällen der Unwirksamkeit und der Beanstandung 
einzelner Bedingungen ist die Anpassung darüber hinaus nur dann zu-
lässig, wenn die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen enthal-
ten, die an die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Bedingun-
gen treten.

4. Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte 
Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bei Gesamtbetrach-
tung der Anpassung nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geändert werden (Verschlechterungsverbot). Die Anpassung muss 
nach den Grundsätzen einer ergänzenden Vertragsauslegung unter 
Wahrung der beiderseitigen Interessen erfolgen.

5. Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten Voraus-
setzungen für im wesentlichen inhaltsgleiche Bedingungen des Versi-
cherers, wenn sich die gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen 
gegen Bedingungen anderer    Versicherer richten.

6. Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von einem 
unabhängigen Treuhänder überprüft und bestätigt werden. Die Be-
stimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes für die Bestellung 
eines Treuhänders gelten entsprechend.

7. Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungsnehmer 
schriftlich bekannt gegeben und erläutert. Der Versicherungsnehmer 
kann den Vertrag bis und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ände-
rung kündigen.

§ 36 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Um-
ständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungs-
vertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristbe-
rechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform 
mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.
                       



Deckungserweiterungen für die Wohngebäudeversicherung 
Stand 01.2008

Die nachstehenden Deckungserweiterungen gelten nur für die im Versicherungsschein genannten versicherten Gefahren!

A Deckungserweiterungen Feuer und/oder Sturm/Hagel und/oder Leitungswasser

A 1 Verzicht auf Unterversicherung

In Erweiterung von § 9 Nr. 2 und 12 Nr. 5 VGB 2000 wird über den 
bei dem Versicherer bestehenden Unterversicherungsverzicht hin-
aus bei versehentlich nicht angezeigten werterhöhenden Um-, An-
oder Erweiterungsbauten keine Unterversicherung geltend ge-
macht. Statt dessen ist die ersparte Prämie nachzuentrichten.

A 2 Verzicht auf Leistungsbeschränkung bei grober 
Fahrlässigkeit

Nur sofern beantragt gilt:
Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch 
den Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten macht der 
Versicherer von dem Recht, die Entschädigungsleistung gemäß 
§ 28 Nr. 3 VGB 2000 zu verweigern oder zu kürzen, keinen 
Gebrauch.
Der Versicherungsnehmer hat von jedem Schaden den vereinbar-
ten Selbstbehalt von € 5.000,00 selbst zu tragen.

A 9 Gärtnerische Anlagen

Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von 
Schäden an gärtnerischen Anlagen auf dem Versicherungsgrund-
stück, wenn sie sich vor dem Schadenfall in ordnungsgemäßem 
Zustand befanden und Folge eines am Gebäude eingetretenen ver-
sicherten Sachschadens sind. Sofern eine Neuanpflanzung erfor-
derlich ist, werden die Kosten für die Anpflanzung von Jungpflanzen 
ersetzt.

A 10 Sonstiges Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile

1. In Erweiterung des § 1 Nr. 3 VGB 2000 sind Gewächs- und 
Gartenhäuser, Grundstückseinfriedungen (auch Hecken), Per-
golen, Hundehütten, Masten und Freileitungen sowie Wege-
und Gartenbeleuchtungen auf dem im Versicherungsschein be-
zeichneten Grundstück mitversichert.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
      maximal 10.000 € begrenzt.

A 17 Technologiefortschritt

Ersetzt werden die tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die 
Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der versicherten und 
vom Schaden betroffenen Sachen, wenn die Wiederherstellung o-
der Wiederbeschaffung der Sache in derselben Art und Güte wegen 
Technologiefortschritts nicht möglich ist.

A 18 Erweiterte Kostenübernahme für behördliche Auflagen

In Erweiterung des § 26 Nr. 4 a) und b) VGB 2000 wird die Ent-
schädigungsgrenze für behördliche Auflagen von 7,5% auf 10% der 
Basis-Versicherungssumme bzw. Versicherungssumme erhöht.

A 19 Dekontaminationskosten für verseuchtes Erdreich

1. In Erweiterung des § 2 VGB 2000 ersetzt der Versicherer die 
notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer aufgrund 
behördlicher Anordnungen infolge eines Versicherungsfalles 
entstehen, um 
a) Erdreich des im Versicherungsschein bezeichneten 

Grundstücks zu untersuchen oder zu dekontaminieren o-
der auszutauschen

b) den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie zu 
transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten;

c) insoweit den Zustand des im Versicherungsschein be-
zeichneten Grundstücks vor Eintritt des Versicherungsfal-
les wiederherzustellen.

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die 
behördlichen Anordnungen
a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen 

sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen wa-
ren und

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge die-
ses Versicherungsfalles entstanden ist,

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versiche-
rungsfalles ergangen sind und dem Versicherer ohne 
Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Mona-
ten seit Kenntnis der Anordnung gemeldet wurden.

3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamina-
tion des Erdreichs erhöht, so werden nur die Aufwendungen er-
setzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamina-
tion erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rück-
sicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versiche-
rungsfall aufgewendet worden wäre. Die hiernach nicht zu er-
setzenden kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige 
festgestellt.

4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen 
oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versicherungs-
nehmers einschließlich der so genannten Einliefererhaftung 
werden nicht ersetzt.

5. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz bean-
spruchen kann.

6. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten ge-
mäß § 2 Nr. 1 a VGB 2000.

7. Die Entschädigung ist je Versicherungsjahr auf 
                                                                                                                               maximal 50.000 € begrenzt (Jahreshöchstent-

schädigung).
8. Alle Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr entstehen, 

fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. Auf-
wendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwicklung oder 
Minderung des Schadens macht, werden nur insoweit ersetzt, 
als sie mit der Entschädigung zusammen die Jahreshöchstent-
schädigung nicht übersteigen, es sei denn, dass sie auf einer 
Weisung des Versicherers beruhen.

A 20 Verkehrssicherungskosten

Entsteht durch den Eintritt des Versicherungsfalles eine Gefahr in-
nerhalb oder außerhalb des Versicherungsgrundstückes, zu deren 
Beseitigung der Versicherungsnehmer aufgrund gesetzlicher oder 
behördlicher Vorschriften verpflichtet ist (Verkehrssicherungs-
pflicht), ersetzt der Versicherer die hierfür notwendigen Kosten.

A 21 Erweiterter Mietausfall (Haftungsdauer und fehlende Be-
rechtigung zur Mietminderung)

In Erweiterung des § 3 Nr. 2 VGB 2000 werden Mietausfall oder 
Mietwert für die Dauer von höchstens 24 Monaten ersetzt. Abwei-
chend von § 3 Nr. 1 a VGB 2000 erfolgt eine Ersatzleistung auch 
dann, wenn der Mieter zur Mietminderung nicht berechtigt war, weil 
er den Schaden selbst verursacht hat.

A 23 Hotelunterbringungskosten

1. Versichert sind die notwendigen Kosten für eine Hotel- oder 
ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z. B. Frühstück, 
Telefon), wenn die vom Versicherungsnehmer genutzte Woh-
nung infolge eines Versicherungsfalles unbewohnbar wurde 
und eine Beschränkung auf einen benutzbar gebliebenen Teil 
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der Wohnung nicht zumutbar ist. Entschädigung wird nicht ge-
leistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen 
Versicherungsvertrag Ersatz verlangen kann.

2. Die Kosten für die Hotel- oder ähnliche Unterbringung werden 
nur insoweit ersetzt, als sie die nach § 3 VGB 2000 für Mietaus-
fall oder Mietwert zu leistende Entschädigung übersteigen.

3. Die Entschädigung gemäß Nr. 1 ist je Versicherungsfall pro Tag 
auf 100 € je Doppelzimmer begrenzt, höchstens jedoch auf  
maximal 10.000€.

A 24 Rückreisekosten bei Schäden während des Urlaubs

1. Der Versicherer ersetzt Fahrtmehrkosten, wenn der Versiche-
rungsnehmer wegen eines erheblichen Versicherungsfalles 
vorzeitig seine privat veranlasste Urlaubsreise abbricht und an 
den Schadenort reist.

2. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraus-
sichtlich 10.000 € übersteigt und die Anwesenheit des Versi-
cherungsnehmers am Schadenort notwendig macht.

3. Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel 
ersetzt, entsprechend dem benutzten Urlaubsreisemittel und 
der Dringlichkeit der Reise an den Schadenort.

4. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der Reise 
an den Schadenort bei dem Versicherer Weisungen einzuho-
len, soweit es die Umstände gestatten.

A 25 Sachverständigenkosten

Soweit der entschädigungspflichtige Schaden 10.000 € übersteigt, 
ersetzt der Versicherer maximal 10.000 €, der durch den 
Versicherungsnehmer gemäß § 30 Nr. 5 VGB 2000 zu tragenden 
Kosten des Sachverständigenverfahrens.

A 26 Makler

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmäch-
tigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers 
entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, 
diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten.

B Deckungserweiterungen Feuer und/oder Sturm/Hagel

B 0 Gebäudebeschädigung anläßlich eines versuchten oder 
vollendeten Einbruchdiebstahls

1. Versichert sind Kosten für die Beseitigung von Schäden an Tü-
ren, Schlössern, Fenstern (ausgenommen Schaufenstervergla-
sungen), Rollläden und Schutzgittern eines versicherten Ge-
bäudes, wenn die Schäden dadurch entstanden sind, daß un-
befugte Dritte
a) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels 

falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge eingedrungen 
sind;

b) versucht haben, durch eine Handlung gemäß Nr. 1 a in ein 
versichertes Gebäude einzudringen.

2. Schäden, die die Täter an dem versicherten Gebäude von au-
ßen verursachen, sind nur versichert, soweit sie Folge einer 
Handlung gemäß Nr. 1 sind.

B 1 Sonstige mut- und böswillige Gebäudebeschädigung ein-
schließlich Innere Unruhen

1. In Erweiterung der Ziffer B 0 sind auch Kosten für die Beseiti-
gung von Sachschäden durch vorsätzliche unmittelbare Zerstö-
rung oder Beschädigung des versicherten Gebäudes oder sei-
ner Teile durch unbefugte Dritte versichert. Ausgenommen da-
von sind Kosten für die Beseitigung von Glasschäden.

2. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Kosten für die Beseitigung von Schäden, die durch Kriegser-
eignisse jeder Art oder Kernenergie entstehen.

3. Graffitischäden sind lediglich im Rahmen der Ziffer B 2 mitver-
sichert.

B 2 Graffitischäden

1. Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von 
Schäden durch Graffiti (Verunstaltung durch Farben oder La-
cke), die durch unbefugte Dritte an Außenseiten von versicher-
ten Sachen im Sinne von § 1 VGB 2000 verursacht werden.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und Versicherungs-
jahr auf maximal 5.000 € begrenzt.

3. Der Versicherungsnehmer hat von jedem Schaden 200 € selbst 
zu tragen.

4. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem  
und der zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich anzuzei-
gen.

5. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres durch schriftliche Erklärung verlangen, dass dieser 
Versicherungsschutz für Graffiti mit Beginn des nächsten Versi-
cherungsjahres entfällt.
Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres kündigen.

B 3 Diebstahl fest mit dem Gebäude verbundener Sachen

Fest mit dem Gebäude verbundene Sachen sind gegen Diebstahl 
versichert (z. B. Kandelaber, Satellitenantennen).

B 4 Aufräumungskosten für Bäume

1. In Erweiterung des § 2 Nr. 1 VGB 2000 ersetzt der Versicherer 
die notwendigen Kosten für die Beseitigung durch Brand, Blitz-
schlag, Explosion, Aufprall oder Absturz von Luftfahrzeugen, 
Leitungswasser, Sturm oder Hagel umgestürzter bzw. nicht 
mehr standsicherer Bäume auf dem Versicherungsgrundstück. 
Die Beseitigung umfasst das Zersägen und die Wurzelrodung 
sowie den Abtransport und die Entsorgung des Holzes und der 
Wurzel.

2. Nicht versichert ist die Neupflanzung sowie eine etwa notwen-
dige Instandsetzung der gärtnerischen Anlagen. Bäume, die 
schon vor Eintritt des Schadenereignisses erkennbar abgestor-
ben oder nicht mehr standfest waren, sind vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
maximal 10.000 € begrenzt.

B 5  Rauch- und Rußschäden

Für Rauch- und Rußschäden an versicherten Sachen besteht auch 
dann Versicherungsschutz, wenn sie nicht Folge eines Brandes im 
Sinne des § 5 Nr. 1 VGB 2000 sind. Die Versicherung erstreckt sich 
nicht auf Schäden, die durch die allmähliche Einwirkung von Rauch 
oder Ruß entstehen.

B 6 Verpuffungsschäden

In Erweiterung des § 4 Nr. 1 a VGB 2000 ersetzt der Versicherer 
auch Schäden durch Verpuffungen.

B 7 Blindgängerschäden

Abweichend von § 4 Nr. 4 VGB 2000 sind Explosionsschäden 
durch Kampfmittel aus beendeten Kriegen versichert.

B 8 Schäden durch Fahrzeuganprall

1. In Erweiterung des § 4 Nr. 1 a VGB 2000 leistet der Versicherer 
Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Anprall eines 
Schienen- oder Straßenfahrzeuges zerstört oder beschädigt 
werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden kom-
men.

2. Für den Anprall von Straßenfahrzeugen besteht Versicherungs-
schutz nur, wenn diese nicht vom Versicherungsnehmer oder 
vom Benutzer der versicherten Sachen betrieben werden.

B 9 Schäden durch Überschallknall und Tiefflieger

Versichert sind auch Schäden an den versicherten Sachen, die 
durch Überschallknall, tieffliegende Flugzeuge oder Hubschrauber 
verursacht werden.

B 10 Gasleitungen

Bruchschäden an Gasleitungen, die der Versorgung des versicher-
ten Gebäudes dienen und für die der Versicherungsnehmer die Ge-
fahr trägt, sind versichert.



C Deckungserweiterungen Leitungswasser

C 1 Ableitungsrohre außerhalb des Gebäudes

1. Versichert sind Frost- und sonstige Bruchschäden an Ablei-
tungsrohren der Wasserversorgung außerhalb versicherter Ge-
bäude auf dem Versicherungsgrundstück, soweit diese Rohre 
der Entsorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen.

2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
maximal 10.000 € begrenzt.

C 2 Sonstige Zuleitungsrohre auf dem Versicherungsgrund-
stück

1. In Erweiterung des § 7 Nr. 3 VGB 2000 sind versichert Frost-
und sonstige Bruchschäden an Wasserzuleitungs- und Hei-
zungsrohren, die auf dem Versicherungsgrundstück verlegt 
sind, aber nicht der Versorgung versicherter Gebäude oder An-
lagen dienen.

2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen
Zwecken dienen.

C 3 Zuleitungsrohre außerhalb des Versicherungsgrund-
stücks

1. Versichert sind Frost- und sonstige Bruchschäden an Wasser-
zuleitungs- und Heizungsrohren, die außerhalb des Versiche-
rungsgrundstücks verlegt sind und der Versorgung versicherter 
Gebäude oder Anlagen dienen, soweit der Versicherungsneh-
mer dafür die Gefahr trägt.

2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen.

C 4 Innenliegende Regenwasserfallrohre

1. In Erweiterung des § 6 Nr. 1 VGB 2000 gilt als Leitungswasser 
auch Wasser, das aus im Gebäude verlaufenden Regenfallroh-
ren bestimmungswidrig ausgetreten ist.

2. In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VGB 2000 sind frostbedingte und 
sonstige Bruchschäden an im Gebäude verlaufenden Regen-
fallrohren versichert.

C 5 Bruchschäden an Heizkörpern, Heizkesseln und Boilern

Abweichend von § 7 Nr. 2 b VGB 2000 sind auch Bruchschäden an 
Heizkörpern, Heizkesseln und Boilern mitversichert.

C 6 Klima-, Wärmepumpen- und Solarheizungsanlagen

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Schäden 
durch Wasser oder sonstige wärmetragende Flüssigkeiten wie 
Sole, Öle, Kühlmittel, Kältemittel und dergleichen, die aus Kli-
ma-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen bestim-
mungswidrig ausgetreten sind.

2. Innerhalb versicherter Gebäude sind versichert
a) Frost- und sonstige Bruchschäden an den Rohren der in Nr. 

1 genannten Anlagen;
b) Bruchschäden durch Frost an sonstigen Einrichtungen der 

in Nr. 1 genannten Anlagen.
3. Außerhalb versicherter Gebäude sind versichert Frost- und 

sonstige Bruchschäden an Rohren der in Nr. 1 genannten An-
lagen, soweit diese Rohre der Versorgung der versicherten Ge-
bäude oder Anlagen dienen und sich auf dem Versicherungs-
grundstück befinden.

C 7 Armaturen

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VGB 2000 ersetzt der Versicherer 
auch Bruchschäden an Armaturen (Wasser- und Absperrhähne, 
Ventile, Wassermesser, Geruchsverschlüsse und dergleichen). 
Ausgeschlossen sind Bruchschäden an bereits defekten Arma-
turen.

2. Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten für den Austausch 
der zuvor genannten Armaturen, soweit dieser Austausch infol-
ge eines Versicherungsfalles gemäß § 7 Nr. 1 VGB 2000 im 
Bereich der Rohrbruchstelle notwendig ist.

3. Die Entschädigung ist auf 250 € begrenzt.

C 8 Schwimmbecken

In Erweiterung des § 6 Nr. 1 VGB 2000 sind auch Schäden durch 
Leitungswasser versichert, das aus Schwimmbecken bestim-
mungswidrig ausgetreten ist.

C 9 Fußbodenheizungen

Fußbodenheizungen innerhalb der versicherten Gebäude sind ohne 
Zuschlag versichert.

C 10 Schläuche

Versichert sind die notwendigen Kosten für die Wiederbeschaffung 
von Zu- und Abwasserschläuchen von Waschmaschinen, Geschirr-
spülern oder ähnlichem, sofern die Schläuche durch eine der in § 7 
VGB 2000 versicherten Gefahren beschädigt oder zerstört wurden.

C 11 Wasserverlust, Medienverlust

In Erweiterung des § 2 Nr. 1 VGB 2000 ersetzt der Versicherer die 
notwendigen Kosten für den Mehrverbrauch von Wasser, der infol-
ge eines Versicherungsfalles nach § 6 VGB 2000 entsteht und den 
das Wasserversorgungsunternehmen in Rechnung stellt. Dies gilt 
sinngemäß auch für den Verlust sonstiger wärmetragender Flüssig-
keiten.

C 12 Beseitigung von Rohrverstopfungen

In Erweiterung des § 6 VGB 2000 sind im Falle eines ersatzpflichti-
gen Gebäude-Leitungswasserschadens die notwendigen Kosten für 
die Beseitigung von Verstopfungen von Ableitungsrohren innerhalb 
versicherter Gebäude sowie auf dem Versicherungsgrundstück ver-
sichert.

C 14 Schäden durch Rückstau

1. Unter Rückstau versteht man das Zurückdrücken von Abwasser 
aus dem öffentlichen Kanal in die angeschlossenen Rohrleitun-
gen des Hauses. In Erweiterung von § 6 Nr. 1 VGB 2000 sind 
Schäden durch Rückstau mitversichert, sofern diese durch 
Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Hochwas-
ser oder Witterungsniederschläge verursacht werden.

2. Ausgeschlossen bleiben sonstige Schäden durch Grundwasser, 
stehendes oder fließendes Gewässer, Hochwasser oder Witte-
rungsniederschläge.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
maximal 5.000 € begrenzt.


